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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt ge&ndert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 03.07.2023 (BGBI. | Nr. 176)

Landesbauordnung flir Baden-Wiurttemberg (LBO)
Vom 05.03.2010 (GBI. Nr.7 S.358), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18.03.2025 (GBI.
2025 Nr. 25)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90)
i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 2253), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025
(BGBI. 2025 | Nr. 189)

Allgemeine Angaben

Samtliche innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes bisher bestehenden pla-
nungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie friihere baupolizeiliche Bauvorschriften der Ge-
meinde werden aufgehoben.

KMB PLAN | WERK | STADT GMBH 07141/4414-0
AustraBBe 131 mailbox@KMBonline.de
74321 Bietigheim-Bissingen www.KMBonline.de



A Planungsrechtliche Festsetzungen 3
A Planungsrechtliche Festsetzungen
geman § 9 BauGB und BauNVO
A.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, §§ 1 — 15 BauNVO)
A.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
Zuldssig sind:
e Wohngebdude
e nicht stérende Handwerksbetriebe
e Anlagen fUr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
GemaB § 1 Abs. 5 BauNVO sind nicht zulassig:
e die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
GemaB § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind folgende Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO nicht zuge-
lassen:
e Betriebe des Beherbergungsgewerbes
e sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe
e Anlagen fUr Verwaltungen
e Gartenbaubetriebe
e Tankstellen
A.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, §§ 16 — 21 a BauNVO)
A.2.1 GRZ (Grundflachenzahl) (§ 19 BauNVO)
Maximale Grundflachenzahl: 0,4
Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO beschrie-
benen Anlagen (z.B. Garagen, Stellplatze, Zufahrten und Zugange, Nebenanlagen im Sinne des §
14 BauNVO, etc.) bis max. 0,6 Uberschritten werden. Zusétzlich darf die GRZ fir nicht Uberdachte
Stellplatze bis maximal 0,7 Uberschritten werden. Flr bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeober-
flache sind Uberschreitungen bis 0,8 zuléssig, wenn sie geman Ziffer O erduberdeckt sind.
A.2.2 Hbéhenlage (§ 9 (3) BauGB)
Unterer Bezugspunkt fur die maximal zulassige Hohe baulicher Anlagen sind die festgesetzten Be-
zugshohen. Die Hohen gelten an der Stelle des Planeintrags. Zwischen den eingetragenen Bezugs-
héhen ist zu interpolieren.
Bei einer Unterschreitung der Bezugshéhen mit der FertigfuBbodenhdhe mussen die bestehenden
oder geplanten AnschlUsse der Entwasserung bertcksichtigt werden.
KMB PLAN | WERK | STADT GMBH 07141/44 14-0
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A2.3

A2.4

A3

A.3.1

A3.2

A3.3

A4

A4

Hohe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO, § 9 (3) BauGB)

Die Hohe baulicher Anlagen wird definiert durch die maximale Geb&udehdhe bzw. maximale Trauf-
und Firsthéhen, jeweils bezogen auf die festgesetzte Bezugshohe.

Gebaudehohe (GBH): Sie wird gemessen zwischen der Bezugshdhe und dem héchsten Punkt der
Dachkante bzw. Attika.

GBHmMax =9,5m

Firsthdhe (FH): Die Firsthdhe wird gemessen ab festgesetzter Bezugshohe bis zum First des Haupt-
baukdrpers.

Traufhdhe (TH): Die maximale Traufhdhe wird gemessen ab der festgesetzten Bezugshéhe bis zum
Schnittpunkt der AuBenwand mit der Dachhaut.

THmMax =6,5m
FHmax =11,0m

Technische Aufbauten wie Schornsteine, Solaranlagen etc. bleiben von der Festsetzung zur Hohe
baulicher Anlagen unbertcksichtigt.
Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO)

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal zwei begrenzt.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 (1) 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Bauweise

a: abweichende Bauweise (§ 22 (4) BauNVO), wie offene Bauweise gemaB § 22 (3) BauNVO mit
einer zulassigen Gebaudelange von maximal 20 m.

Uberbaubare Grundsticksflache (§ 9 (1) 2 BauGB)

Die Uberbaubare Grundsticksflache wird durch Baugrenzen festgesetzt.

Kellerabgange, Dachuberstédnde bis 0,6 m und Terrassen sind auch auBerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflache zulassig. Der Mindestabstand von Terrassen und Kellerabgangen zur 6ffentlichen
StraBengrenze muss 1,5 m betragen. Der Mindestabstand von Dachliberstanden zur &ffentlichen
StraBengrenze muss 2 m betragen.

Untergeordnete Bauteile sind ebenfalls, sofern die festgesetzte Grundflachenzahl nicht Uberschritten
wird, auch auBerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflache zuldssig. Dabei sind die Abstandsflachen
einzuhalten.

Stellung baulicher Anlagen

Die Hauptausrichtung der baulichen Anlage ist parallel zu den Richtungspfeilen zu stellen (siehe Plan-
einschrieb). Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO und Gebaudeteile, die den Hauptgebauden
untergeordnet sind, sind von dieser Festsetzung nicht betroffen.

Nebenanlagen, Garagen, liberdachte Stellplatze, Stellplatze (§ 9 (1) 4 BauGB,
§§ 12, 14 BauNVO)

Oberirdische Garagen, Uberdachte Stellplatze und nicht Uberdachte Stellplatze

Oberirdische Garagen und Uberdachte Stellplatze sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grund-
stlicksflachen sowie den ausgewiesen Flachen (Ga) zulassig.
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A4.2

A4.3

A.5

A.5.1

A.6

A.6.1

AB.2

Bei einem Abstand zur &ffentlichen Verkehrsflache von weniger als 5 m ist ein elektrischer Garagen-
antrieb mit Funkfernsteuerung erforderlich.

Nicht Uberdachte Stellplatze sind auf den Uberbaubaren Grundstiicksflachen sowie auf den nicht
Uberbaubaren Grundsttcksflachen im direkten Anschluss an befahrbare, dffentliche Verkehrsflachen
zulassig.

Tiefgaragen

Tiefgaragen sowie bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache sind auch auBerhalb der Uber-
baubaren Grundstlcksflache zulassig. Sie missen auBerhalb der Hochbauten erdlberdeckt sein.
Die MindestUberdeckung muss 0,5 m betragen. Der Substrataufbau muss mit steinfreiem kulturfa-
higem Bodenmaterial erfolgen und die Flachen sind intensiv zu begrinen.

Nebenanlagen

Nebenanlagen als Gebaude im Sinne des § 14 BauNVO sind auch auBerhalb der Uberbaubaren
GrundstUcksflachen zulassig.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB)

Insektenschonende Beleuchtung (§ 21 NatSchG BW)

Es sind aus tierdkologischer Sicht vertragliche Beleuchtungskorper nach dem Stand der Technik
(vorzugsweise LED-Leuchtmittel) an Gebauden und als StraBenbeleuchtung zu installieren, um die
Fauna des Raumes nicht durch die neuen Lichtquellen zu irritieren bzw. anzulocken. Diese sind au-
Berdem so anzubringen, dass keine groBraumige Ausleuchtung der Umgebung bewirkt wird.

Pflanzgebote (§ 9 (1) 25 BauGB)

Pflanzgebot 1 (Pfg 1) — Einzelbdume

Pro angefangene 300 m2 Grundstlcksflache ist auf den nicht Uberbauten Grundstiicksteilen min-
destens ein mittel- oder groBkroniger, hochstammiger, standortgerechter und einheimischer Laub-
oder Obstbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Abgangige Baume sind gleich-
wertig zu ersetzen.

FUr die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in Pflanzenliste 2 und 3 aufgeflihrt.

Pro Baum sind Uber dem Wurzelbereich mindestens 10 gm unversiegelte Flache oder durchlassige
Belage vorzusehen.

Pflanzgebot 2 (Pfg 2) — Straucher

10% der nicht Gberbaubaren Grundsticksflachen sind mit standortgerechten Strauchern zu bepflan-
zen. Die Pflanzenliste 1 dient als Orientierung bei der Auswahl der Pflanzen.

Nadelgeholze und immergriine Geholze sind nicht erwlnscht.

Die Pflanzen sind zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Abgangige Pflanzen sind gleichwertig zu
ersetzen.
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A.6.3

A6.4

Pflanzgebot 3 (Pfg 3) — Dachbegrinung

Flachdacher und flachgeneigte Dacher mit einer Dachneigung von 0° bis 10° von Geb&uden, Gara-
gen und Uberdachten Stellplatzen sind mit einer extensiven Dachbegriinung mit mind. 10 cm Starke
eines kulturfahigen Substrats zu versehen. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten.

Von der Begriinung ausgenommen sind Dachterrassen.

Bei der Verwendung von Photovoltaik- und Solaranlagen sind diese mit einer Stadnderbauweise zu
errichten, um eine Kombination mit der Dachbegrinung zu ermdéglichen.

Pflanzgebot 4 (Pfg 4) — Intensive Begrinung von Tiefgaragen und erdUberdeckten Anlagen

Tiefgaragen und bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache sind auBerhalb der Hochbauten,
sofern in diesen Bereichen keine oberirdischen Zufahrten oder Zugange angelegt werden, erdiber-
deckt auszufUhren. Hiervon ausgenommen sind die Einhausungen von Tiefgaragenzufahrten. Die
MindestUberdeckung muss 0,5 m betragen. Der Substrataufbau muss mit steinfreiem kulturfahigem
Bodenmaterial erfolgen. Die Flachen sind dauerhaft intensiv zu begrinen und gértnerisch anzulegen.
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B  Ortliche Bauvorschriften
gemaB § 74 LBO

B.1 AuBRere Gestaltung (§ 74 (1) 1 LBO)

B.1.1 Dachform und Dachneigung
Hauptgebaude: siehe Planeintrag.
FUr die Hauptgebaude sind nur die im Plan dargestellten Dachformen und Dachneigungen zulassig.
Gebéaudeteile, Garagen und Uberdachte Stellplatze sowie Nebenanlagen sind mit der fir Hauptge-
baude festgesetzten Dachneigungen auszufiihren oder mit einem Flachdach zu versehen.

B.1.2 Dachaufbauten
Dachaufbauten sind so zu wahlen und zu gestalten, dass sie mit der Art des Geb&udes nach Form,
MaBstab, Werkstoff, Farbe und Verhaltnis der Bauweise und der Bauteile miteinander Ubereinstim-
men.
Die Gesamtlange von Einzelgauben darf 60 % der jeweiligen Trauflange nicht Uberschreiten. Vom
Ortgang ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Der Abstand zum First muss, entlang der
Dachflache gemessen, mindestens 1,0 m betragen.

B.1.3 Dacheindeckung
Die Farbe der Dacheindeckungen ist im Bereich zwischen rot und rotbraun sowie grau bis anthrazit
zu wahlen. Reflektierende oder glanzende Materialien sind, mit Ausnahme von Dachflachenfenstern
und Solarenergie- bzw. Photovoltaikanlagen, nicht zuldssig. Ausgenommen von diesen Festsetzun-
gen sind lichtdurchlassige Vorbauten im Sinne von § 5 Abs. 6 Nr. 2 LBO. Bei aneinandergebauten
Gebauden ist zur Dacheindeckung das gleiche Material zu verwenden.
Flachdacher und flach geneigte Dacher bis 10° sind extensiv zu begriinen.

B.1.4 Fassaden
Unzulassig sind auffallige Fassadenfarben (Leuchtfarben und intensive Farbwerte mit Remissions-
werten von 1-15 und 80-100) und Schwarz sowie die flachenhafte Beleuchtung von Fassaden. Glan-
zende und reflektierende Materialien sind nicht zulassig mit Ausnahme von Fenster, Turen und Fla-
chen fur die Solarnutzung.

B.2 Gestaltung der unbebauten Flachen, der bebauten Grundstiicke und Einfriedun-
gen (§ 74 (1) 3 LBO)

B.2.1 Einfriedungen entlang 6&ffentlicher Verkehrsflachen
Tote Einfriedungen und Hecken, die an die 6ffentlichen Verkehrsflachen grenzen, dirfen eine Ge-
samthdhe von 1,20 m nicht Uberschreiten (Bezugspunkt fur die zulassige Hohe ist die fertige Hohe
der Verkehrsflache). Zur Durchlassigkeit von Kleintieren mussen Zaune einen Bodenabstand bzw.
Mauerabstand von 0,1 m aufweisen.

B.2.2 Einfriedungen gegentber den Baugrundstticken
Entlang den angrenzenden, privaten Grundstlcksgrenzen sind Einfriedungen und Hecken bis max.
1,6 m zuldssig. Bezugspunkt ist die best. Gelandeoberflache des Baugrundsticks. Zur Durchléassig-
keit von Kleintieren mussen Sichtschutzwénde einen Bodenabstand bzw. Mauerabstand von 0,1 m
aufweisen
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B  Ortliche Bauvorschriften 8

B.2.3 Abfalloehélter

Die Flachen fur bewegliche Abfallbehalter auf den privaten Grundstlicken sind baulich zu umgrenzen
oder einzugriinen, mussen jedoch nicht Uberdacht sein. Flachen flr Abfalloehélter sind auch auBer-
halb der Uberbaubaren Grundstlcksflache zuldssig, missen jedoch einen Mindestabstand von 1 m
zur Grundsttcksgrenze einhalten.

B.2.4 Geldandemodellierung entlang der dffentlichen StraBenflache

Zur Gelandemodellierung der Grundstlcke bzw. zum Ausgleich von Héhenunterschieden entlang
der o6ffentlichen StraBengrenze, sind Bdschungen von héchstens 1:1,5 sowie Mauern bis max. 1,2
m zuléssig.

B.2.5 Gestaltung der Stellplatze, Zugange und Zufahrten

Unbelastete Oberflachen und PKW-Stellplatze, Zugange und Zufahrten sind wasserdurchlassig zu
gestalten (Kies, Rasen-pflaster, Schotterrasen u.a.).

B.2.6 Nicht bebaute Grundstlcksflachen

Die Ubrigen nicht bebauten Grundstiicksflachen sind gértnerisch anzulegen und zu pflegen. Lose
Material- und Steinschittungen zur Gestaltung der unbebauten Grundstiicksflachen sind unzulassig.

B.3 Anzahl der notwendigen Stellplatze (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)
Nach § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO sind je Wohneinheit mindestens 1,5 Stellplatze zu errichten.

Stellplatze im Zufahrtsbereich von Garagen bzw. Carports konnen als notwendige Stellplatze aner-
kannt werden, soweit die Tiefe der Zufahrt mit dem darauf anzurechnenden Stellplatz mindestens 5
m betrégt.

B.4 AuBenantennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

Pro Gebaude sind nur eine Rundfunk- und nur eine FernsehauBenantenne zuldssig. Diese sind in
ihrer Farbe und Position so zu wéahlen, dass sie sich in die Fassaden- bzw. Dachgestaltung einfigen.
Dies gilt auch fur Parabolantennen.
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Hinweise

CcA

C.2

C3

cC4

C5

Bodendenkmale

Es besteht Meldepflicht von Bodenfunden gem. §§ 20 und 27 Denkmalschutzgesetz.

Bodenschutz

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG),
insbesondere auf §§ 4 und 7 wird hingewiesen. In diesem Sinne gelten flr jegliche Bauvorhaben die
getroffenen Regelungen zum Schutz des Bodens.

Auf § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausfliihrung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-Boden-
schutz- und Altlastengesetz - LBodSchAG), der seit 01.01.2021 gilt, wird hingewiesen. Soll fir ein
Vorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht baulich verédnderten oder unbebauten Flache von mehr
als 0,5 Hektar auf den Boden eingewirkt werden, hat der Vorhabentrager fur die Planung und Aus-
flhrung des Vorhabens zur Gewahrleistung eines sparsamen, schonenden und haushalterischen
Umgangs mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Das Bodenschutzkonzept ist der
zustandigen Behorde (Landratsamt) vorzulegen. Das Bodenschutzkonzept ist bei der Planung und
Bauausfuhrung zu beachten.

Auf § 3 Abs. 3 und 4 des Gesetzes des Landes Baden-Wurttemberg zur Férderung der Kreislauf-
wirtschaft und Gewéahrleistung der umweltvertraglichen Abfalloewirtschaftung (Landes-Kreislaufwirt-
schaftsgesetz - LKreiWiG) wird hingewiesen. Bei verfahrenspflichtigen Bauvorhaben mit einem zu
erwartenden Anfall von mehr als 500 Kubikmetern Bodenaushub, einer verfahrenspflichtigen Ab-
bruchmaBnahme oder bei einer einen Teilabbruch umfassenden verfahrenspflichtigen BaumaB-
nahme soll ein Erdmassenausgleich durchgefuhrt werden. Bei solchen BaumaBnahmen ist auBer-
dem ein Abfallverwertungskonzept einzuholen, der zustandigen Behorde vorzulegen und das Kon-
zept inhaltlich zu beachten.

Grundwasser

FUr eine eventuell notwendige Grundwasserbenutzung (Grundwasserableitung wahrend der Bauzeit,
Grundwasserumleitung wahrend der Standzeiten von Bauwerken) ist grundsatzlich eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich.

Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulassig. BaumaBnahmen, die lediglich punktuell in
das Grundwasser einbinden (z.B. Tiefgrindungskorper, Verbaukorper) bedlrfen einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis, die beim Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt, zu beantragen ist.

Bei unvorhergesehenem ErschlieBen von Grundwasser muss dies dem Landratsamt Ludwigsburg
angezeigt werden. Die Bauarbeiten sind dann bis zur Entscheidung einzustellen.

Starkregen

FUr die Gemeinde Erligheim wird derzeit ein Starkregenrisikomanagement erstellt.

Artenschutz

Durch die Arbeitsgemeinschaft Wasser und Landschaftsplanung, Dipl.-Biol. Dieter Veile, wurde eine
Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung umgesetzt, welche in einem Bericht vom Oktober
2025 zusammengefasst wurde. Es sind folgende MaBnahmen einzuhalten:

e Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemaRl §39 Abs. 5 BNatSchG auBerhalb der Zeit
vom 1. Mérz bis zum 30. September.

e Vor einem Gebaudeabbruch und einer Neubebauung muss die Flache im Rahmen einer
speziellen artenschutzrechtlichen Prifung bzgl. Reptilienvorkommen untersucht werden.
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C.6 Vogelschlag

Bauliche Anlagen, die fur anfliegende Vogel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Umgebung er-
offnen, wie Verbindungsgange, sind unzuléssig. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder Fenster
mit einem AuBenreflexionsgrad groBer 15 % an Gebaudefronten in Nachbarschaft zu Geholzbestan-
den unzulassig.

C.7 Erneuerbare Energien

Es wird empfohlen, erneuerbare Energien zu verwenden und Gebaude in Niedrigenergiebauweise
auszufUhren. Besonders auf die Nutzung von Photovoltaik- und Solaranlagen gemai des Klima-
schutzgesetz Baden-Wirttemberg (KSG BW) sowie der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO)
wird verwiesen.

C.8 Duldungspflichten

Der Eigentumer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fUr Beleuchtungskérper
der StraBenbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskdrper und des Zubehdrs sowie Kennzei-
chen und Hinweisschilder flr ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick gemal § 126 Abs. 1
BauGB zu dulden.

Kénnen Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen aus technischen Grinden oder wegen der Si-
cherheit und Leichtigkeit des StraBenverkehrs nicht auf der StraBe angebracht werden, haben die
Eigentlmer der Anliegergrundstiicke das Anbringen gemaBl § 5 b Abs. 6 Satz 1 StraBenverkehrsge-
setz zu dulden.
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D Pflanzenliste

D.1

D.1.1 Laubbaume

Pflanzenliste 1 Baume

PflanzgréBe: Stammumfang mindestens 18-20cm

Geeignete groBkronige Arten

Spitz-Ahorn
Traubeneiche
Speierling
Winterlinde

Acer platanoides
Quercus petraea
Sorbus domestica
Tilia cordata

Geeignete mittelkronige Arten

Feld-Ahorn
Hangebirke
Hainbuche
Vogelkirsche
Mehlbeere
Elsbeere

D.1.2 Obstbaume
Apfel:

Mostapfel:
Birne:
Mostbirmne:
Sauerkirsche:

SuBkirsche:

Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aria
Sorbus torminalis

Jakob Fischer, Rubinola, Blenheim, Roter Berlepsch, Roter Boskoop, Rote
Sternrenette, Reihnischer Winterrambur (=Theuringer), Brettacher, Kaiser
Wilhelm, Gewdrzluiken, Glockenapfel, Zaubergdurenette, Welschisner,
Rheinischer Krummstiel, Champagner Renette, Jonagold, Melrose
Engelberger, Blauacher Wadenswil, Sonnenwirtsapfel, Bortlinger Weinap-
fel, Kardinal Bea, Gehrers Rambour, Hauyapfel, Bohnapfel, Bittenfelder
Alexander Lucas, Gellerts Butterbirme, Kdstliche von Charneau, Gréfin von
Paris,

Palmischbirne, Kirchensaller Mostbirne, Metzer Bratbirne, Bayrische Wein-
birne, Karcherbirne, Wilde Eierbirne

Ludwigs Frihe, Schattenmorelle, Rote Maikirsche, Morellenfeuer, Beu-
relspacher Rexelle, Karneol, Gerema

Burlat, Frihe Rote Meckenheimer, Hedelfinger, Sam, BUttners rote Knor-
pel, Kordia, Oktavia, Karina, Regina, Dolleseppler

D.2 Pflanzenliste 2 Straucher

Mindestqualitat: Straucher, 2 x v, im Container, Héhe 60-100 cm.

Roter Hartriegel

Cornus sanguinea

Zweigriffliger WeiBdorn
Eingriffliger WeiBdorn
Gewdhnliches Pfaffenhittchen
Liguster

Schlehe

Echter Kreuzdorn

Hundsrose

Weinrose

Schwarzer Holunder

Wolliger Schneeball

Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Sambucus nigra
Viburnum lantana
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Regelungen zum Schutz des Bodens bei Bauvorhaben
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Wiederverwertung von Bodenaushub

Anfallender Bodenaushub ist in seiner Verwertungseignung zu beurteilen und bei entsprechender
Quialifizierung wieder zu verwerten. Bei der Verwertung von Uberschussmassen sind die §§ 6-8
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, aktuellste Fassung) sowie die
Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zu beachten. Fir den Umgang mit Bodenma-
terial, welches fur Rekultivierungszwecke bzw. MeliorationsmaBnahmen vorgesehen ist, gelten
die Vorgaben der Hefte 10 und 28 aus der Reihe Luft-Boden-Abfall, UM Baden-Wrttemberg
(v.a. Lagerung, Einbringung). Ebenso sind die Anforderungen nach §§ 6 und 7 der BBodSchV,
der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) sowie der DIN 19639 (Bodenschutz bei Bauvor-
haben) einzuhalten.

Einer Vor-Ort-Verwertung des Bodenaushubs innerhalb des Baufeldes (Erdmassenaus-gleich ge-
maBk § 3 Abs.3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist grundsatzlich an-zustreben. Die-
sem Erfordernis ist bereits in der projektspezifischen Planung (z.B. Reduzierung der Einbindetie-
fen) Rechnung zu tragen.

Zu Beginn der BaumaBnahmen ist der Mutterboden (humoser Oberboden, oberste 15-30 cm)
abzuschieben (§ 202 BauGB). Er ist vom Ubrigen Bodenaushub bis zur weiteren Verwertung
getrennt zu lagern und vor Verdichtung (kein Befahren) und Vernassung (Bdschungen profilieren)
zu schutzen. Die Mieten durfen max. 2m hoch geschuttet werden und sind bei einer Lagerdauer
> 3 Monate mit tiefwurzelnden, mehrjahrigen Pflanzen zu begriinen. Eine vorhandene Vegetation
ist im Vorfeld zu mahen und zu mulchen.

Bodenaushub unterschiedlicher Verwertungseignung ist separat in Lagen auszubauen, getrennt
zu lagern und spezifisch zu verwerten. Unbrauchbare und/oder belastete Bbden sind von ver-
wertbarem Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten Entsorgung
zuzufdhren

Bodenbelastungen

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelastungen
(z.B. Verdichtungen, Erosion) auf das engere Baufeld beschrankt bleiben. Kliinftige Freiflachen
(z.B. Ausgleichsflachen, Wiesen) sind deshalb vom Baubetrieb durch Absperrbander freizuhalten.
Verdichtungen sind am Ende der Bauarbeiten durch TiefenlockerungsmaBnahmen bis unterhalb
des Verdichtungshorizontes zu beseitigen.

Hinweise, wie eine bodenschonende Bauausflihrung zu planen und umzusetzen ist, gibt das
BVB-Merkblatt Band 2 ,Bodenkundliche Baubegleitung” des Bundesverbandes Boden (ISBN
978 3 503 15436 4, Erich Schmidt Verlag GmbH, 2013).

Baustoffe, Bauabfélle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeintrage bzw. Vermischun-
gen mit Bodenmaterial auszuschlieBen sind (z.B. Lagerung auf Geotextil mit ausreichendem
Uberstand von 50-100 cm Breite).

Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist der weitere Hand-
lungsbedarf mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt abzustimmen.
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Verwertung von Erdaushub
Mit einem Bodenaushubmanagement sparen Sie Geld

Bei vielen BaumaBnahmen féllit Bodenaushub an, dessen Entsorgung zusétzliche Kosten
verursacht. Es sollte daher bei jedem Bauvorhaben geprift werden, ob sich der zu entsor-
gende Erdaushub vermeiden lasst, etwa durch eine geringere Grindungstiefe des Gebau-
des, durch eine Verwendung des Bodens auf dem BaugrundstUck flr gestalterische Zwecke
oder im Rahmen eines Erdmassenausgleiches.

Muss Aushub dennoch entsorgt werden, ist der Boden einer mdglichst hochwertigen Ver-
wertung zuzufUhren. Nur stark belastete Bdden missen auf einer Deponie beseitigt werden.
So bestimmt das Baugesetzbuch, dass Oberboden, der bei der Errichtung baulicher Anla-
gen ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeu-
dung zu schitzen ist. Im Regelfall ist die Verwertung von Boden auch deutlich gunstiger als
dessen Deponierung. Hierbei fallen die Kosten fUr eine bodenkundliche Baubegleitung oder
die Untersuchungen des Bodens auf Schadstoffe kaum ins Gewicht.

Wesentliches Element fUr eine erfolgreiche Verwertung ist eine entsprechende Planung — ein
Verwertungskonzept. Eine frihzeitige Abstimmung mit der ausfihrenden Baufirma bzw.
dem Bautrager ist sinnvoll. Zunachst ist die Glite des Aushubmaterials zu bewerten. Gege-
benenfalls kann auf vorhandene Daten, beispielsweise eine Baugrunderkundung oder eine
Schadstoffuntersuchung zurtickgegriffen werden. Bei der Untersuchung auf Schadstoffe ist
jedoch zu berUcksichtigen, dass je nach gewéahltem Entsorgungsweg unterschiedliche Pa-
rameter zu untersuchen sind; etwa nach der Deponie-Verordnung, der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung oder der Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

Bei der Bestimmung der Qualitat des Aushubmaterials ist ferner zu beachten, dass aus einer
Baugrube unterschiedliches Bodenmaterial anfallen kann. Verschiedene Bodenarten, insbe-
sondere Ober- und Unterboden, sind getrennt nach ihrer Verwertbarkeit zu erfassen. An-
schlieBend kann der Boden einem bestimmten Entsorgungsweg zugeteilt werden. Hoch-
wertige Boden aus Loss und Losslehm eignen sich fir Rekultivierungs-zwecke, den Land-
schaftsbau oder fur landwirtschaftliche BodenverbesserungsmafB-nahmen. Steiniger oder
sehr toniger Boden eignet sich zur Herstellung eines Baugrunds, zur Verfillung von Stein-
briichen oder fir andere bautechnische Zwecke.

Die Vorschriften zum Schutz des Bodens sind bei jeder MaBnahme einzuhalten. Beispiels-
weise sind in einem Landschaftsschutzgebiet alle Aufflllungen erlaubnispflichtig, ansonsten
sind Aufflllungen im AuBenbereich Uber 2 m H6he oder Uber 500 m2 Flache genehmigungs-
pflichtig. Besonders schiitzenswerte Flachen, Flachen im Uberschwemmungsgebiet oder im
Gewasserrandstreifen dirfen Uberhaupt nicht aufgeflillt werden.

Haben Sie noch Fragen? Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Landes-
anstalt fir Umwelt Baden-Warttemberg (www.lubw.baden-wuerttemberg.de) und des Um-
weltministeriums (Bauen: Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wurt-
temberg (baden-wuerttemberg.de). Selbstverstandlich beraten wir Sie auch personlich (E-
Mail: UMWELT@landkreis-ludwigsburg.de oder Tel.: 07141/144-43267).

signiert von:

Tanja Eisenbeil}

KMB PLAN | WERK | STADT GMBH il 15112025 07141/44 14-0

AustraBBe 131

mit: mailbox@KMBonline.de

by secrypt

74321 Bietigheim-Bissingen digiSea|® . www.KMBonline.de



		2025-11-18T13:19:48+0000
	Tanja Eisenbeiß




